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1. 

Gesetz zur Erhaltung der Denkmale in der DDR - 

Denkmalpflegegesetz - vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 26 S. 458) 

i. d. F. des Kulturgutschutzgesetzes vom 3. Juli 1980 (GBl. I 

Nr. 20 S. 191) 

In der Deutschen Demokratischen Republik ist die Pflege des 

kulturellen Erbes Anliegen der sozialistischen Gesellschaft und 

ihres Staates. 

Die Deutsche Demokratische Republik verfügt über einen 

bedeutenden Besitz an Denkmalen, die von geschichtlichen 

Entwicklungen und progressiven Taten zeugen, die städtebauliche 

und landschaftsgestalterische, bau- und bildkünstlerische, 

handwerkliche und technische Leistungen aus der Vergangenheit 

bis in die Gegenwart repräsentieren. 

Die Erhaltung und Erschließung dieser Denkmale der Geschichte 

und Kultur gehören zu den Elementen des reichen kulturellen 

Lebens der sozialistischen Gesellschaft. Deshalb beschließt die 

Volkskammer folgendes Gesetz: 

I. 

Ziel, Inhalt und Grundsätze der Denkmalpflege 

§ 1 

(1) Ziel der Denkmalpflege ist es, die Denkmale in der 

Deutschen Demokratischen Republik zu erhalten und so zu 

erschließen, daß sie der Entwicklung des sozialistischen 

Bewußtseins, der ästhetischen und technischen Bildung sowie der 

ethischen Erziehung dienen. Das erfordert die Erforschung, 

Interpretation und Popularisierung der Denkmale, ihre Erfassung 

und ihren Schutz, ihre planmäßige Konservierung und 

Restaurierung nach wissenschaftlichen Methoden. 

(2) Die Denkmale der revolutionären Traditionen des deutschen 

Volkes, der internationalen und der deutschen Arbeiterbewegung, 

des antifaschistischen Widerstandskampfes und der Geschichte 

der Deutschen Demokratischen Republik sind so zur Geltung zu 

bringen, daß sie zur Verwirklichung der Ideen des 

sozialistischen Patriotismus und proletarischen 

Internationalismus beitragen. 

(3) Die Denkmale sind in die Gestaltung der Städte, der Dörfer 

und der Landschaft so einzubeziehen, daß unverwechselbare 

Ensembles von geschichtlicher Aussage und künstlerischer 
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Wirkung entstehen. Das schließt eine ihrer Eigenart entspre-

chende Nutzung für die Verbesserung der Arbeits- und Lebens-

bedingungen der Werktätigen, insbesondere für das geistige und 

kulturelle Leben, für die Erholung und den Tourismus, ein. 

§ 2 

Für die Denkmalpflege sind die zentralen Staatsorgane sowie die 

örtlichen Volksvertretungen mit ihren Räten verantwortlich. Sie 

lösen diese Aufgabe unter Einbeziehung der Bevölkerung mit den 

wirtschaftsleitenden Organen, den Betrieben und Einrichtungen, 

der Nationalen Front der DDR, den gesellschaftlichen 

Organisationen, insbesondere dem Freien Deutschen 

Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen Jugend, dem Kulturbund 

der DDR, dem Bund der Architekten der DDR, dem Verband 

Bildender Künstler der DDR und der Kammer der Technik. 

§ 3 

(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind gegenständliche 

Zeugnisse der politischen, kulturellen und ökonomischen 

Entwicklung, die wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen 

oder wissenschaftlichen Bedeutung im Interesse der 

sozialistischen Gesellschaft durch die zuständigen Staatsorgane 

gemäß § 9 zum Denkmal erklärt worden sind. 

(2) Zu den Denkmalen gehören: 

 Denkmale zu bedeutenden historischen und kulturellen 

Ereignissen und Entwicklungen oder zu Persönlichkeiten der 

Politik, der Kunst und Wissenschaft wie Bauten oder andere 

Wirkungsstätten und ihre Ausstattungen, Befestigungsanlagen, 

Schlachtfelder und Grabstätten, Standbilder, Gedenksteine und 

Tafeln; 

 Denkmale zur Kultur und Lebensweise der werktätigen Klassen 

und Schichten des Volkes wie typische Siedlungsformen, Wohn- 

und Arbeitsstätten mit ihren Ausstattungen; 

 Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte wie hand-

werkliche, gewerbliche und landwirtschaftliche Produktions-

stätten mit ihren Ausstattungen, industrielle und 

bergbauliche Anlagen, Maschinen und Modelle, Verkehrsbauten 

und Transportmittel; 

 Denkmale des Städtebaus und der Architektur wie Stadt- und 

Ortsanlagen, Straßen- und Platzräume, Stadtsilhouetten und 

Ensembles, Burgen, Schlösser, Rathäuser, Bürgerhäuser, 
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Theater und andere Kulturbauten, Kirchen, Klöster oder Teile 

von ihnen wie Tore, Erker, Treppen, Innenräume, Decken und 

Wandgestaltungen, Kleinarchitekturen und Ausstattungen; 

 Denkmale der Landschafts- und Gartengestaltung wie Park- und 

Gartenanlagen, Friedhöfe, Wallanlagen und Alleen; 

 Denkmale der bildenden und angewandten Kunst, wie Werke und 

Sammlungen der Malerei, der Grafik, der Plastik, des 

Kunsthandwerks, des Musikinstrumentenbaus. 

§ 4 

(1) Denkmale stehen als kultureller Besitz der sozialistischen 

Gesellschaft unter staatlichem Schutz. 

(2) Der staatliche Schutz erstreckt sich auf die gesamte 

Substanz eines Denkmals als Träger seiner geschichtlichen und 

wissenschaftlichen Aussage und seiner künstlerischen Wirkung. 

(3) In den Schutz der Denkmale wird ihre Umgebung einbezogen, 

soweit sie für die Erhaltung, Wirkung und gesellschaftliche 

Erschließung des Denkmals von Bedeutung ist. 

§ 5 

(1) Denkmale werden klassifiziert und einheitlich 

gekennzeichnet. Sie werden entsprechend ihrer Bedeutung auf der 

zentralen Denkmalliste, der Bezirksdenkmalliste oder der 

Kreisdenkmalliste erfaßt. 

(2) Gegenstände und Sammlungen, die zu den Fonds der 

staatlichen Museen, Bibliotheken und Archive gehören, sowie 

Bodenaltertümer sind nicht als Denkmal im Sinne dieses Gesetzes 

zu erfassen. Ihre Beziehungen zur Denkmalpflege werden 

gesondert geregelt. 

II. 

Aufgaben und Verantwortung der Staatsorgane 

§ 6 

Der Ministerrat gewährleistet die zentrale staatliche Leitung 

und Planung der Denkmalpflege. Er beschließt die 

kulturpolitischen und ökonomischen Maßnahmen für den Schutz, 

die Pflege und die gesellschaftliche Erschließung der Denkmale 

und sichert, daß die denkmalpflegerischen Aufgaben in die 

Volkswirtschaftsplanung einbezogen werden. Er bestätigt die 

zentrale Denkmalliste. 
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§ 7 

(1) Der Minister für Kultur ist für die Verwirklichung der vom 

Ministerrat gestellten Aufgaben auf dem Gebiet der 

Denkmalpflege verantwortlich. Er regelt im Rahmen seiner 

Verantwortung die Grundfragen und die Methodik der 

Denkmalpflege und sichert ihre Anwendung. 

(2) Der Minister für Kultur stellt die zentrale Denkmalliste 

auf und ist für den Schutz, die Pflege und die Erschließung der 

auf ihr verzeichneten Denkmale verantwortlich. Er gewährleistet 

in Zusammenarbeit mit den örtlichen Räten die Durchführung der 

erforderlichen denkmalpflegerischen Arbeiten. 

(3) Der Minister für Kultur ist berechtigt, in Übereinstimmung 

mit den Vorsitzenden der Räte der Bezirke von den Räten der 

Kreise eine Denkmalerklärung oder ihren Widerruf zu fordern. 

(4) Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die 

Vorbereitung und Anleitung bei der Erfassung, dem Schutz, der 

Pflege und der Erschließung der Denkmale ist dem Minister für 

Kultur das Institut für Denkmalpflege unterstellt. Er regelt 

Aufgaben und Tätigkeit des Instituts. 

(5) Der Minister für Kultur plant den zentralen Denkmalpfle-

gefonds und unterstützt aus ihm die Durchführung 

denkmalpflegerischer Maßnahmen. 

§ 8 

(1) Die Räte der Bezirke sind für die Erhaltung und 

gesellschaftliche Erschließung des Denkmalbestandes ihres 

Territoriums verantwortlich. 

(2) Die Räte der Bezirke beschließen nach vorheriger Zustimmung 

des Ministers für Kultur über die Aufnahme von Denkmalen in die 

Bezirksdenkmalliste. 

(3) Die Räte der Bezirke sind für den Schutz, die Pflege und 

die Erschließung der in der Bezirksdenkmalliste erfaßten 

Denkmale verantwortlich. Sie gewährleisten in Zusammenarbeit 

mit den Räten der Kreise die Durchführung der erforderlichen 

denkmalpflegerischen Arbeiten unter fachwissenschaftlicher 

Anleitung. 

(4) Die Räte der Bezirke planen den Bezirksdenkmalpflegefonds 

und unterstützen aus ihm die Durchführung denkmalpflegerischer 

Maßnahmen. 
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§ 9 

(1) Die Räte der Kreise erfassen alle Denkmale, sichern die 

materiellen Voraussetzungen für denkmalpflegerische Maßnahmen 

und beziehen die Denkmale in die Entwicklung ihres Territoriums 

ein. 

(2) Die Räte der Kreise beschließen nach vorheriger Zustimmung 

des Rates des Bezirkes über die Aufnahme von Denkmalen in die 

Kreisdenkmalliste unter Berücksichtigung der Denkmale der 

zentralen Denkmalliste und der Bezirksdenkmalliste. Die 

Entscheidung ist unter Einbeziehung der Rechtsträger, 

Eigentümer oder Verfügungsberechtigten vorzubereiten. 

(3) Die Räte der Kreise sprechen die Denkmalerklärung nach § 3 

Abs. 1 aus und unterrichten die Rechtsträger, Eigentümer oder 

Verfügungsberechtigten über die Klassifizierung des Denkmals 

und ihre Verpflichtungen zu seiner Pflege und Erschließung. Das 

zuständige Ratsmitglied ist berechtigt, den Rechtsträgern, 

Eigentümern oder Verfügungsberechtigten im Rahmen ihrer 

Pflichten nach § 11 Absätze 1 und 2 Auflagen zu deren Erfüllung 

zu erteilen. 

(4) Die Räte der Kreise können eine Denkmalerklärung nach 

vorheriger Zustimmung des Ministers für Kultur aufheben. 

(5) Die Räte der Kreise sind für den Schutz, die Pflege und die 

Erschließung der in der Kreisdenkmalliste erfaßten Denkmale 

verantwortlich. Sie gewährleisten die Durchführung der 

erforderlichen denkmalpflegerischen Arbeiten unter 

fachwissenschaftlicher Anleitung. 

(6) Die Räte der Kreise lösen ihre denkmalpflegerischen Auf-

gaben in Zusammenarbeit mit den Räten der Städte, Stadtbezirke 

und Gemeinden. 

(7) Die Räte der Kreise planen den Kreisdenkmalpflegefonds und 

unterstützen aus ihm die Durchführung denkmalpflegerischer 

Maßnahmen. 

§ 10 

(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden überwachen 

auf ihrem Territorium den Bestand und die Wirkung der Denkmale. 

Sie unterstützen alle Maßnahmen zu ihrem Schutz und ihrer 

Pflege und fördern dazu in Zusammenarbeit mit den 

gesellschaftlichen Organisationen die Mitwirkung der 

Bevölkerung. 

(2) Den Räten von Stadtbezirken und kreisangehörigen Städten, 
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die einen bedeutenden Denkmalbestand besitzen, können auf 

Beschluß der Volksvertretung des Kreises Befugnisse nach § 9 

Absätze 3 und 5 übertragen werden. 

III. 

Aufgaben und Verantwortung der Rechtsträger, Eigentümer oder 

Verfügungsberechtigte 

§ 11 

(1) Die Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigten 

sind verantwortlich für den Schutz und die Pflege der Denkmale 

sowie dafür, daß sie im Rahmen der Denkmalerklärung der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gekennzeichnet werden. 

(2) Die Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigten 

sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Staatsorganen die Denkmale unter fachwissenschaftlicher 

Anleitung in ihrem Bestand und ihrer Wirkung zu erhalten und zu 

restaurieren. Sie können bei der Durchführung ihrer 

denkmalpflegerischen Aufgaben finanziell unterstützt werden. 

(3) Vor Maßnahmen, die den Bestand, den Standort, die Nutzung 

oder die. Wirkung der Denkmale verändern, ist die Genehmigung 

des für die Denkmalpflege zuständigen Staatsorgans einzuholen. 

§ 12 

(1) Erfordern die Sicherung des Bestandes, die Restaurierung, 

Nutzung oder Erschließung eines Denkmals Maßnahmen entsprechend 

der denkmalpflegerischen Zielstellung, zu deren Durchführung 

sein Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigter nicht 

in der Lage oder nicht bereit ist, sind die Rechtsvorschriften 

über den Schutz des Kulturgutes anzuwenden. 

(2) Der Rat des Kreises kann auf Antrag des für das Denkmal 

entsprechend seiner Klassifizierung zuständigen Staatsorgans 

auch die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zu Lasten 

des Eigentümers oder Verfügungsberechtigten beschließen und 

hierzu bei Grundstücken und Gebäuden die Rechtsvorschriften 

über die Kreditierung und Sicherung durch Aufbauhypothek 

anwenden. 

(3) Erfordern Maßnahmen der Denkmalpflege die Nutzung, 

Mitnutzung oder Eigentumsübertragung von Grundstücken und 

Gebäuden, ist darüber ein Vertrag anzustreben. Kommt ein sol-

cher Vertrag nicht zustande, kann der Rat des Kreises durch 

Beschluß das Eigentum an diesen Grundstücken und Gebäuden 

entziehen oder daran bestehende Nutzungsrechte durch Anordnung 
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von Nutzungs- oder Mitnutzungsrechten einschränken oder 

entziehen. Der Rat des Kreises entscheidet zugleich über Art 

und Höhe der Entschädigung nach dem Entschädigungsgesetz vom 

25. April 1960 (GBl. I Nr. 26 S. 257). 

(4) Mit dem Entzug des Eigentums an den Grundstücken und 

Gebäuden entsteht Volkseigentum. Grundstücksbelastungen 

erlöschen. Die Entschädigung und die Begleichung von 

Forderungen der Gläubiger, deren Rechte erloschen sind, 

erfolgen nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften. 

(5) Werden durch die Anordnung von Nutzungs- und 

Mitnutzungsrechten andere Nutzungsrechte eingeschränkt oder 

entzogen, sind sie durch Vereinbarung der Beteiligten zu ändern 

oder zu beenden. Kommt darüber oder über die Anteile an der 

Entschädigung keine Einigung zustande, entscheidet darüber der 

Rat des Kreises auf Anträge 

Anmerkung zu § 12 Abs. 3: An die Stelle des 

Entschädigungsgesetzes vom 25. April 1960 ist das 

Entschädigungsgesetz vom 15. Juni 1984 (GBl. I Nr. 17 S. 209) 

getreten. 

§ 13 

Werden im Zusammenhang mit Forschungs-, Planungs- oder 

Ausführungsarbeiten an einem Objekt Besonderheiten 

festgestellt, die dessen Denkmaleigenschaft vermuten lassen, so 

sind der für die Arbeiten an Ort Verantwortliche und der 

Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigte nach 

Kenntnis verpflichtet, das betreffende Objekt unverzüglich dem 

zuständigen Rat des Kreises schriftlich zur Erfassung zu 

melden. Das Objekt gilt vom Zeitpunkt der Feststellung an bis 

zur Entscheidung über seine Denkmaleigenschaft als Denkmal im 

Sinne dieses Gesetzes. Die Meldung eines der Verpflichteten 

entpflichtet den anderen. 

IV. 

Beschwerdeverfahren 

§ 14 

(1) Beschlüsse und Auflagen der örtlichen Staatsorgane nach § 9 

Abs. 3 und § 12 Absätze 2, 3 oder 5 haben schriftlich zu 

ergehen, eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, sind zu be-

gründen und dem Betreffenden auszuhändigen oder zuzusenden. 

(2) Gegen Beschlüsse und Auflagen nach Abs. 1 kann Beschwerde 

eingelegt werden. Diese Beschwerde ist schriftlich unter Angabe 
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von Gründen innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung 

bei dem örtlichen Rat, der den Beschluß gefaßt hat, bzw. dem 

Mitglied des Rates, das die Auflage erteilt hat, einzulegen. 

(3) Der zuständige Rat bzw. das zuständige Mitglied des Rates 

entscheidet über die Beschwerde innerhalb von 4 Wochen nach 

ihrem Eingang. Wird der Beschwerde nicht oder nicht in vollem 

Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb dieser Frist 

 vom Rat des Kreises dem Rat des Bezirkes, 

 vom Mitglied des Rates des Kreises bei Denkmalen der Be-

zirksdenkmalliste dem zuständigen Mitglied des Rates des 

Bezirkes, bei Denkmalen der zentralen Denkmalliste dem 

Minister für Kultur 

zur Entscheidung zuzuleiten. Diese entscheiden innerhalb 

weiterer 4 Wochen nach Eingang endgültig. 

(4) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb der 

Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein 

Zwischenbescheid unter Angabe der Gründe sowie des 

voraussichtlichen Abschlußtermins zu geben. 

(5) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Wenn jedoch die 

Gefahr des Substanzverlustes besteht, kann der zuständige Rat 

des Kreises oder bei Auflagen das zuständige Mitglied des Rates 

die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen zu Lasten des 

Rechtsträgers, Eigentümers oder Verfügungsberechtigten 

anordnen. 

(6) Entscheidungen über Beschwerden sind zu begründen und dem 

Einreicher der Beschwerde mitzuteilen. 

V. 

Ordnungsstrafbestimmungen 

§ 15 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 vom Rat des Kreises dem Rat des Bezirkes, als Leiter von 

Betrieben oder Einrichtungen, die Rechtsträger von Denkmalen 

sind, oder als deren Eigentümer oder Verfügungsberechtigter 

Auflagen nach § 9 Abs. 3 nicht erfüllt oder Denkmale nicht 

gemäß § 11 in ihrem Bestand erhält oder nicht die nach § 11 

Abs. 3 erforderliche Genehmigung zu Maßnahmen, die diesen 

oder den Standort oder die Nutzung verändern, einholt oder 

seiner Kennzeichnungspflicht nicht nachkommt, 
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 bei Arbeiten an Objekten seiner Meldepflicht nach § 13 nicht 

nachkommt, 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 300 M belegt 

werden. 

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus 

Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftlichen 

Interessen mißachtenden Beweggründen oder wiederholt innerhalb 

von 2 Jahren durchgeführt und mit Ordnungsstrafe geahndet 

worden, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 M ausgesprochen 

werden. 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt dem 

zuständigen Mitglied des Rates des Kreises am Standort des 

Denkmals. 

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den 

Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. 

Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 

(GBl. I Nr. 3 S. 101). 

VI. 

Schlußbestimmungen 

§ 16 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister für Kultur. 

§ 17 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung vom 28. September 1961 

über die Pflege und den Schutz der Denkmale (GBl. II Nr. 72 S. 

475) und die Erste Durchführungsbestimmung dazu vom 28. 

September 1961 (GBl. II Nr. 72 S. 477) außer Kraft. 


